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Artikel 11)

Gesetz zur Neuordnung der 
Aufgaben des Landrats sowie 
des Oberbürgermeisters als 

Behörden der Landesverwaltung

§ 1

Aufgaben des Landrats 
als Behörde der Landesverwaltung

(1) Der Landrat als Behörde der Lan-
desverwaltung ist weiterhin zuständig für

1. die Kommunalaufsicht über die kreis-
angehörigen Gemeinden nach Maß-
gabe der Vorschriften der Hessischen
Gemeindeordnung und die Aufsicht
über die Zweckverbände nach Maßga-
be der Vorschriften des Gesetzes über
die kommunale Gemeinschaftsarbeit,

2. den bei ihm gebildeten Anhörungsaus-
schusses nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Hes-
sischen Ausführungsgesetzes zur Ver-
waltungsgerichtsordnung

sowie für die Aufgaben, die dieser Be-
hörde durch Rechtsvorschrift übertragen
werden. 

(2) Die bisher von dem Landrat als
Behörde der Landesverwaltung wahrge-
nommenen Aufgaben als allgemeine Ord-
nungsbehörde mit Ausnahme der Aufga-
ben nach § 2 der Verordnung über die
Zuständigkeit der Ausländerbehörden
vom 21. Juni 1993 (GVBl. I S. 260), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 13. Mai
1998 (GVBl. I S. 206), sowie die Aufgaben
in den Bereichen des Veterinärwesens,
der Lebensmittelüberwachung und des
Verbraucherschutzes, der Förderung in
den Bereichen Landschaftspflege, Land-
wirtschaft, Dorf- und Regionalentwick-
lung und ländlicher Tourismus sowie des
Katastrophenschutzes und der zivilen
Verteidigung sowie die Verwaltung des
Biosphärenreservates Rhön werden je-
weils dem Landrat als Auftragsangele-
genheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen
Landkreisordnung übertragen. 

(3) Die bisher von den Landräten des
Main-Kinzig-Kreises, des Main-Taunus-
Kreises sowie des Landkreises Gießen als
Behörden der Landesverwaltung wahrge-
nommenen Aufgaben als Zentrale Aus-
länderbehörden nach § 2 der Verordnung
über die Zuständigkeit der Ausländer-
behörden gehen auf das jeweils zuständi-
ge Regierungspräsidium über. Im Regie-
rungsbezirk Kassel werden die in Satz 1
genannten Aufgaben der Zentralen Aus-
länderbehörde dem Regierungspräsidium
Kassel übertragen. 

(4) Die übrigen von dem Landrat als
Behörde der Landesverwaltung über die
Aufgaben nach Abs. 1 bis 3 hinaus wahr-
genommenen Aufgaben werden dem
Kreisausschuss des jeweiligen Landkrei-
ses zur Erfüllung nach Weisung übertra-
gen.

§ 2

Auflösung des Oberbürgermeisters als
Behörde der Landesverwaltung

Der Oberbürgermeister als Behörde
der Landesverwaltung wird aufgelöst. Die
bisher von ihm wahrgenommenen Aufga-
ben in den Bereichen des Veterinärwe-
sens, der Lebensmittelüberwachung und
des Verbraucherschutzes werden jeweils
dem Oberbürgermeister als Auftragsan-
gelegenheit nach § 4 Abs. 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung übertragen. 

§ 3

Überleitung und Versetzung der 
Bediensteten der Landräte sowie der
Oberbürgermeister als Behörden der 

Landesverwaltung

(1) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
gilt die Übernahme der im Dienst des
Landes stehenden Bediensteten der
Landräte mit Ausnahme der für die Wahr-
nehmung der Aufgaben der Zentralen
Ausländerbehörde nach § 2 der Verord-
nung über die Zuständigkeit der Auslän-
derbehörden eingesetzten Bediensteten
sowie der Bediensteten der Oberbürger-
meister als Behörden der Landesverwal-
tung zu den jeweiligen Landkreisen und
kreisfreien Städten als vollzogen. Dies gilt
auch für die bei den Landräten sowie
Oberbürgermeistern beschäftigten ne-
benberuflichen Tierärztinnen und Tier-
ärzte, Fleischkontrolleurinnen und Fleisch-
kontrolleure, Geflügelfleischkontrolleu-
rinnen und Geflügelfleischkontrolleure
sowie die zu den Landräten abgeordneten
Bediensteten des Landesbetriebs Hessen-
Forst. Mit der Übernahme der Bedienste-
ten gilt die Einsparverpflichtung nach § 2
Abs. 2 des Zukunftssicherungsgesetzes
vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I S. 513)
des Hessischen Ministeriums des Innern
und für Sport in Höhe von 80,5 Stellen
und des Hessischen Ministeriums für Um-
welt, ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in Höhe von 79,0 Stellen als er-
bracht. 

(2) Sind Angestellte zum Zeitpunkt der
Überleitung in eine Vergütungsgruppe
eingruppiert gewesen, die einen Bewäh-
rungsaufstieg nach § 23a Bundes-Ange-
stelltentarifvertrag vorsieht, wird ab dem
Zeitpunkt des möglichen Aufstiegs eine
persönliche Zulage gewährt. Diese be-
misst sich aus dem Unterschied zwischen
der tatsächlich zustehenden Vergütung
und der Vergütung, die bei Fortbestehen
des Beschäftigungsverhältnisses zum
Land infolge des Bewährungsaufstiegs
zustehen würde. Soweit Angestellte im
Schreibdienst zum Zeitpunkt des Über-
gangs in die Vergütungsgruppe VII des
Teils II Abschnitt N Unterabschnitt I der
Anlage 1a zum Bundes-Angestelltentarif-
vertrag eingruppiert sind, wird die Be-
währungszulage nach Fußnote 1, soweit
sie bereits gewährt wird, weiterhin, an-
sonsten ab dem Zeitpunkt des möglichen
Ablaufs der Bewährungszeit in Form ei-
ner persönlichen Zulage gewährt. Ange-
1) GVBl. II 300-40
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stellten im Schreibdienst, die zum Zeit-
punkt des Übergangs eine Funktionszu-
lage nach Protokollnotiz Nr. 3 oder 6 oder
eine Leistungszulage nach Protokollnotiz
Nr. 4 oder 7 des Teils II Abschnitt N Un-
terabschnitt I der Anlage 1a zum Bundes-
Angestelltentarifvertrag erhalten, wird
diese Zulage in Form einer persönlichen
Zulage weiterhin gewährt. Sämtliche per-
sönlichen Zulagen werden nur gewährt,
soweit die tarifrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Gewährung erfüllt sind und
solange diese Zulagen nach dem Bundes-
Angestelltentarifvertrag in der für das
Land Hessen jeweils geltenden Fassung
gewährt werden können. Satz 2 gilt ent-
sprechend. Auf die persönlichen Zulagen
werden künftige allgemeine Vergütungs-
oder Lohnerhöhungen sowie Einkom-
mensverbesserungen durch geänderte
Eingruppierung oder Einreihung voll an-
gerechnet. Die Anwendung des § 71 BAT
wird durch die gesetzliche Überleitung
der Arbeitnehmer nicht ausgeschlossen.

(3) Die bisher für die Erledigung der
Aufgaben der Zentralen Ausländerbehör-
den nach § 2 der Verordnung über die
Zuständigkeit der Ausländerbehörden
eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Landräte des Main-Kinzig-
Kreises, des Main-Taunus-Kreises und
des Landkreises Gießen gelten mit In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes als zum je-
weils zuständigen Regierungspräsidium
versetzt. 

§ 4

Bereitstellung von Einrichtungen

(1) Landeseigene Liegenschaften und
Einrichtungsgegenstände, die ausschließ-
lich oder überwiegend für die Erledigung
der Aufgaben des Veterinärwesens, der
Lebensmittelüberwachung und des Ver-
braucherschutzes sowie in den Bereichen
der Landschaftspflege, der Landwirt-
schaft, der Dorf- und Regionalentwick-
lung sowie des ländlichen Tourismus ge-
nutzt wurden, gehen mit dem Einver-
ständnis des jeweiligen Landkreises oder
der jeweiligen kreisfreien Stadt in dessen
oder deren Eigentum über. Ein Kaufpreis
ist dem Land nicht zu zahlen. 

(2) Sind in einer dem Landkreis oder
der kreisfreien Stadt übereigneten Lie-
genschaft von der Kommunalisierung
nicht betroffene Dienststellen des Landes
Hessen untergebracht, sind diese weiter-
hin mietkostenfrei unterzubringen.

(3) Die Veräußerung oder Umnutzung
einer vom Land dem jeweiligen Landkreis
oder der jeweiligen kreisfreien Stadt
übereigneten Liegenschaft kann nur im
Einvernehmen mit dem Land erfolgen. Im
Falle mangelnder Einigung kann das
Land die entschädigungslose Rücküber-
eignung des Grundstücks verlangen. An-
sonsten bleibt der Landkreis oder die
kreisfreie Stadt verfügungsberechtigt. Im
Falle der Veräußerung oder Umnutzung
einer vom Land dem Landkreis oder der
kreisfreien Stadt übereigneten Liegen-
schaft kann der Landkreis oder die kreis-

freie Stadt für die anderweitige Unter-
bringung der Bediensteten gegenüber
dem Land keine Kosten geltend machen. 

(4) Das Land beantragt die für die Ei-
gentumsübertragung an Liegenschaften
erforderliche Berichtigung des Grund-
buchs und anderer öffentlicher Bücher.
Zum Nachweis des Eigentumsübergangs
gegenüber dem Grundbuchamt genügt
die mit dem Amtssiegel versehene Be-
stätigung des für Finanzen zuständigen
Ministeriums, dass das Eigentum dem
neuen Eigentümer zusteht. Rechtshand-
lungen, die durch die Umsetzung erfor-
derlich werden, sind frei von öffentlichen
Abgaben. Das Gleiche gilt für die Berich-
tigung, Löschung oder sonstige Eintra-
gung in öffentlichen Büchern. 

(5) Erfolgt keine Eigentumsübertra-
gung, ist das Land verpflichtet, die für die
Erfüllung in Abs. 1 genannten Aufgaben
zur Verfügung gestellte Liegenschaft wei-
terhin im bisherigen Umfang bereitzustel-
len und betriebsbereit zu halten. Ist von-
seiten des Landkreises oder der kreisfrei-
en Stadt eine anderweitige Unterbrin-
gung beabsichigt, wird vom Land der
Mietwert der bisher genutzten landesei-
genen Liegenschaft erstattet, der von dem
für die Finanzen zuständigen Ministerium
im Benehmen mit der betroffenen Kom-
mune zum Stichtag des In-Kraft-Tretens
dieses Gesetzes ermittelt wird. 

§ 5

Kostenerstattung

Den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten wird vom Land Hessen ein jährlicher
Festbetrag als Kostenpauschale gezahlt,
der 

– den Jahresbedarf an laufenden Perso-
nalausgaben nach den Dezemberbezü-
gen 2004 für die zum Stichtag 31. De-
zember 2004 bei den Landräten und
Oberbürgermeistern beschäftigten Lan-
desbediensteten, die in Bereichen ein-
gesetzt sind, deren Mitarbeiter auf die
Landkreise und kreisfreien Städte über-
geleitet werden,

– eine Beihilfenpauschale in Höhe von
1 700 Euro pro Jahr für jede übergelei-
tete Beamtin und jeden übergeleiteten
Beamten sowie

– die im Haushalt 2005 veranschlagten
Sachkosten für die Wahrnehmung der
Aufgaben in den Bereichen Veterinär-
wesen, Lebensmittelüberwachung, Ver-
braucherschutz, Landschaftspflege, Land-
wirtschaft, Dorf- und Regionalentwick-
lung und ländlicher Tourismus unter
Anrechnung der in diesen Bereichen
veranschlagten Gebühreneinnahmen

beinhaltet.

Im Festbetrag enthalten sind auch die
Mietkosten an die Kommunen bzw. Drit-
te, die bisher gezahlt wurden, und die
Kosten für die Unterhaltung der Liegen-
schaften. Nicht enthalten sind die Kosten
für IT-Verfahren, die vom Land zentral
eingeführt und betrieben werden. Der
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Festbetrag für das Jahr 2005 wird um die
Zeit bis zum In-Kraft-Treten des Gesetzes
anteilig gekürzt.

(2) Der für jeden Landkreis und jede
kreisfreie Stadt ermittelte Gesamtbetrag
nach Abs. 1 wird zu einem Zwölftel je-
weils zum 1. eines Monats im Voraus den
Landkreisen und kreisfreien Städten zur
Verfügung gestellt. 

(3) Der nach Abs. 2 ermittelte Betrag
erhöht sich für den einzelnen Landkreis
um einen Anteil an einem Betrag von 1,6
Millionen Euro, den das Land den Land-
kreisen zum Ausgleich von Bedarfsspit-
zen jährlich zur Verfügung stellt. Dieser
Betrag erhöht sich in den fünf Jahren ab
2005 um jeweils 120 000 Euro. Für die
einzelne kreisfreie Stadt erhöht sich der
nach Abs. 2 ermittelte Betrag in den fünf
Jahren ab 2005 um einen Anteil an einem
Betrag von 200 000 Euro, den das Land
den kreisfreien Städten zum Ausgleich
von Bedarfsspitzen zur Verfügung stellt.
Die Verteilung des Betrages auf die ein-
zelnen Landkreise und kreisfreien Städte
erfolgt gemeinsam durch das für das In-
nere zuständige Ministerium und das für
Finanzen zuständige Ministerium im Be-
nehmen mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden. Die Verteilung orientiert sich
an der Einwohnerzahl und der Anzahl der
übergeleiteten Bediensteten. 

(4) Abschiebekosten werden wie bis-
her vom Land erstattet.

§ 6

Versorgungslasten

(1) Das Land trägt die Versorgungslas-
ten für die mit In-Kraft-Treten des Geset-
zes von den Kreisausschüssen der Land-
kreise und den Magistraten der kreisfrei-
en Städte nach § 3 übernommenen Lan-
desbediensteten einschließlich ihrer Hin-
terbliebenen mit Eintritt des Versorgungs-
falles. Die Landkreise und kreisfreien
Städte tragen die Versorgungslasten für
die nach diesem Zeitpunkt von ihnen ein-
gestellten Bediensteten. Zu den Versor-
gungslasten gehören auch Ausgleichs-
zahlungen nach § 107b Beamtenversor-
gungsgesetz und Nachversicherungen in
die gesetzliche Rentenversicherung.

(2) Die Beihilfenaufwendungen für ei-
nen ausgeschiedenen Beamten und seine
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen,
deren Versorgung vom Land zu tragen ist,
trägt das Land ebenfalls.

(3) Für die Festsetzung der Leistungen
nach Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 ist das Re-
gierungspräsidium in Kassel zuständig.

§ 7

Personalvertretung

Bis zu den nächsten regelmäßigen Per-
sonalratswahlen bei den Landkreisen und
kreisfreien Städten werden die betroffe-
nen Personalvertretungen des jeweiligen
Landrats sowie des jeweiligen Oberbür-
germeisters als Behörde der Landesver-
waltung mit der Personalvertretung der

jeweiligen kommunalen Gebietskörper-
schaft entsprechend der Regelung des 
§ 24 Abs. 4 des Hessischen Personalver-
tretungsgesetzes zusammengefasst. Der
Personalrat des Kreisausschusses oder des
Magistrats gilt als Personalrat der aufneh-
menden Dienststelle. 

§ 8

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft. 

Artikel 22)

Gesetz zum Vollzug von Aufgaben auf
den Gebieten des Veterinärwesens,
der Lebensmittelüberwachung und 

des Verbraucherschutzes

§ 1

Zuständigkeiten

(1) Für den Vollzug des Veterinärwe-
sens, der Lebensmittelüberwachung und
des Verbraucherschutzes sind in den
Landkreisen der Landrat und in den
kreisfreien Städten der Oberbürgermeis-
ter auf der unteren Verwaltungsebene zu-
ständig, soweit in Rechtsvorschriften
nichts anderes bestimmt ist. Sie nehmen
diese Aufgabe als Auftragsangelegenheit
nach § 4 Abs. 2 der Hessischen Land-
kreisordnung und § 4 Abs. 2 der Hessi-
schen Gemeindeordnung wahr. Die Land-
kreise und Gemeinden sind verpflichtet,
die Bediensteten und Einrichtungen, die
zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind,
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die nach Abs. 1 zuständigen Behör-
den unterstehen der Fachaufsicht der Re-
gierungspräsidien und des für das Veteri-
närwesen, die Lebensmittelüberwachung
und den Verbraucherschutz zuständigen
Ministeriums. Abweichend von § 4 Abs. 3
der Hessischen Landkreisordnung und 
§ 4 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeord-
nung können die Aufsichtsbehörden dem
Landrat und dem Oberbürgermeister
Weisungen im Einzelfall nur ausnahms-
weise bei drohender Krisengefahr und in
Fällen von kreisübergreifender oder be-
sonderer Bedeutung erteilen und ihre Be-
fugnisse ausüben. 

(3) Die bei den Landräten sowie bei
den Oberbürgermeistern tätigen Tierärz-
tinnen und Tierärzte nehmen die Aufga-
ben der beamteten Tierärztin oder des be-
amteten Tierarztes wahr und führen die
Bezeichnung Amtstierärztin oder Amts-
tierarzt, soweit sie die für Tierärzte erfor-
derliche Befähigung nach den Vorschrif-
ten der Laufbahnen besonderer Fachrich-
tungen nachgewiesen haben. 

2) GVBl. II 350-92
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§ 2

Gefahrenabwehr

(1) Die Aufsichtsbehörden können in
Notsituationen, insbesondere im Falle des
Verdachts oder des Ausbruchs einer Tier-
seuche oder zur Abwehr von gesundheit-
lichen Gefahren für die Bevölkerung
durch Zoonosen, Lebensmittel, kosmeti-
sche Mittel oder Bedarfsgegenstände
oder in anderen Fällen des Vollzuges des
öffentlichen Veterinärwesens einschließ-
lich der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung, zur Gefahrenabwehr im Beneh-
men mit der jeweiligen Gebietskörper-
schaft vorübergehend über Fachpersonal,
das ihrer Aufsicht untersteht, verfügen
und einen Einsatz in einer anderen Ge-
bietskörperschaft anordnen. Die Verwen-
dung kann auch bei einer Aufsichtsbehör-
de oder einer anderen für die Gefahren-
abwehr zuständigen Behörde erfolgen.
Die Anordnung darf nicht länger als zur
Gefahrenabwehr erforderlich andauern.
Eine Personalanforderung, die über vier
Wochen hinausgeht, kann nur im Einver-
nehmen mit dem für die Kommunalauf-
sicht zuständigen Ministerium angeord-
net werden. Die Kosten werden nicht er-
stattet. 

(2) Das für das Veterinärwesen und
den Verbraucherschutz zuständige Minis-
terium oder die zuständige Aufsichts-
behörde kann unter den Voraussetzun-
gen, die zu einer Anordnung nach Abs. 1
berechtigen, anordnen, dass den kommu-
nalen Behörden verfügbare Sachmittel
auch in anderen Landkreisen oder kreis-
freien Städten zur Verfügung gestellt
werden, sofern dies zur Gefahrenabwehr
erforderlich ist. Die Kosten werden nicht
erstattet. 

§ 3

Standards

(1) Die für das Veterinärwesen, die Le-
bensmittelüberwachung und den Ver-
braucherschutz zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister wird
ermächtigt, zum Zweck der Erfüllung ge-
setzlicher Vorgaben durch Rechtsverord-
nung Standards für den landeseinheitli-
chen Vollzug zu bestimmen. Standards
können insbesondere vorgeschrieben
werden für:

1. Entwicklung, Weiterentwicklung und
Anwendung landeseinheitlicher Qua-
litätsanforderungen,

2. Aufbereitung und Lieferung von Da-
ten,

3. Informationstechnologie oder 

4. Aus-, Fort- und Weiterbildung der Be-
diensteten.

Die Verordnung bedarf des Einverneh-
mens des für das Innere zuständigen Mi-
nisteriums und des für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums. Die aufgrund der Fest-
legung von Standards erwachsenden zu-
sätzlichen Kosten werden vom Land ge-

tragen. Einsparungen sind entsprechend
zu berücksichtigen. 

§ 4

Inanspruchnahme des Landeslabors

Die Leistungen des Landesbetriebes
Hessisches Landeslabor werden für Un-
tersuchungen im Bereich des Veterinär-
wesens sowie der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung den kommunalen Be-
hörden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Kostenfreiheit gilt nicht in Fällen, in
denen die Kosten einer Untersuchung
durch Bescheid der anordnenden Behör-
de gegenüber Dritten geltend gemacht
werden können. Die kommunalen Behör-
den sind verpflichtet, die Leistungen des
Landesbetriebes Hessisches Landeslabor
in Anspruch zu nehmen. 

§ 5

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft. 

Artikel 33)

Gesetz zum Vollzug von Aufgaben 
in den Bereichen der Landwirtschaft, 

der Landschaftspflege, 
der Dorf- und Regionalentwicklung 

und des ländlichen Tourismus

§ 1

(1) Für die Aufgaben der Landwirt-
schaft und der Landschaftspflege sowie
der Dorf- und Regionalentwicklung und
des ländlichen Tourismus sind auf der un-
teren Verwaltungsebene der Landrat, so-
weit es sich um Förderungsangelegen-
heiten handelt, und im Übrigen der Kreis-
ausschuss 

1. des Landkreises Bergstraße,

2. des Landkreises Darmstadt-Dieburg –
auch für die Stadt Darmstadt und den
Landkreis Groß-Gerau,

3. des Landkreises Fulda,

4. des Landkreises Hersfeld-Rotenburg,

5. des Hochtaunuskreises – auch für den
Main-Taunus-Kreis, den Landkreis
Offenbach und die Städte Frankfurt
am Main und Offenbach am Main,

6. des Landkreises Kassel – auch für die
Stadt Kassel,

7. des Lahn-Dill-Kreises – auch für den
Landkreis Gießen,

8. des Landkreises Limburg-Weilburg –
auch für den Rheingau-Taunus-Kreis
und die Stadt Wiesbaden,

9. des Main-Kinzig-Kreises,

10. des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf,

11. des Odenwaldkreises,3) GVBl. II 800-54
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12. des Schwalm-Eder-Kreises,

13. des Vogelsbergkreises,

14. des Landkreises Waldeck-Franken-
berg,

15. des Werra-Meißner-Kreises,

16. des Wetteraukreises

zuständig.

(2) Die für die Dorf- und Regionalent-
wicklung sowie den ländlichen Raum zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister wird ermächtigt, die
Dienstbezirke für die Aufgabenbereiche
nach Abs. 1 im Einvernehmen mit den je-
weils betroffenen Gebietskörperschaften
durch Rechtsverordnung abweichend zu
bestimmen. Dabei darf die Anzahl der
nach Abs. 1 zuständigen Landräte für den
Aufgabenbereich der Förderung durch Fi-
nanzmittel der Europäischen Union für
die Landschaftspflege, die Landwirt-
schaft, die Dorf- und Regionalentwick-
lung sowie den ländlichen Tourismus
nicht erhöht werden. Die Funktionsfähig-
keit der jeweils betroffenen Aufgabenbe-
reiche muss gewährleistet bleiben. 

(3) Der Landrat nimmt die Aufgaben
der Förderung im Bereich der Landwirt-
schaft, Landschaftspflege, Dorf- und Regi-
onalentwicklung und des ländlichen Tou-
rismus als Auftragsangelegenheit nach 
§ 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisord-
nung wahr. Er untersteht insoweit unmit-
telbar der Fachaufsicht des für diesen Be-
reich zuständigen Ministeriums. Die
Kreisausschüsse nehmen die ihnen über-
tragenen Aufgaben als Weisungsangele-
genheit wahr. Sie unterstehen der Fach-
aufsicht der Regierungspräsidien und des
für die Landwirtschaft und Landschafts-
pflege sowie für die Dorf- und Regional-
entwicklung und den ländlichen Touris-
mus zuständigen Ministeriums. 

§ 2

Standards

(1) Die für Landwirtschaft, Land-
schaftspflege, Dorf- und Regionalent-
wicklung sowie den ländlichen Tourismus
zuständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister wird ermächtigt, zum
Zweck der Erfüllung gesetzlicher Vorga-
ben durch Rechtsverordnung Standards
für den landeseinheitlichen Vollzug zu
bestimmen. Standards können insbeson-
dere vorgeschrieben werden für:

1. Entwicklung, Weiterentwicklung und
Anwendung landeseinheitlicher Qua-
litätsanforderungen,

2. Aufbereitung und Lieferung von Da-
ten,

3. Informationstechnologie oder 

4. Aus-, Fort- und Weiterbildung der Be-
diensteten.

Die Verordnung bedarf des Einverneh-
mens des für das Innere zuständigen Mi-
nisteriums und des für Finanzen zuständi-
gen Ministeriums. Die aufgrund der Fest-
legung von Standards erwachsenden zu-

sätzlichen Kosten werden vom Land ge-
tragen. Einsparungen sind entsprechend
zu berücksichtigen. 

§ 3

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.

Artikel 44)

Gesetz zur Bestimmung der 
zuständigen Behörden in 

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

§ 1

(1) Zuständige Behörde für den Voll-
zug staatsangehörigkeitsrechtlicher Vor-
schriften sowie die Entgegennahme ent-
sprechender Erklärungen ist das Regie-
rungspräsidium, soweit sich aus § 2 nichts
Abweichendes ergibt.

(2) Die nach Abs. 1 zuständigen Behör-
den können mit Zustimmung des für das
Staatsangehörigkeitsrecht zuständigen
Ministeriums vereinbaren, Teile der Sach-
verhaltsermittlung durch eines der Regie-
rungspräsidien erledigen zu lassen.

§ 2

(1) Zuständig für die Entgegennahme
und die Vorbereitung der Bescheidung
von Einbürgerungsanträgen sowie die
Aushändigung der Einbürgerungsurkun-
den sind die Gemeindevorstände der
kreisangehörigen Gemeinden mit 7 500
und mehr Einwohnern, in kreisfreien
Städten der Magistrat und in den Land-
kreisen der Kreisausschuss.

(2) Zuständig für die Ausstellung von
Staatsangehörigkeitsausweisen sowie für
die Ausstellung von Bescheinigungen
über den Besitz der Rechtsstellung eines
Deutschen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit ist in kreisfreien Städten der
Magistrat und in den Landkreisen der
Kreisausschuss.

(3) Die Gemeinden und Landkreise
nehmen die Aufgaben nach Abs. 1 und 2
als Weisungsaufgaben wahr.

§ 3

(1) Staatsangehörigkeitsrechtliche Ent-
scheidungen, bei denen von der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zum Staats-
angehörigkeitsrecht abgewichen werden
soll, bedürfen der Zustimmung des für
das Staatsangehörigkeitsrecht zuständi-
gen Ministeriums.

(2) Das für das Staatsangehörigkeits-
recht zuständige Ministerium kann ein
gemeinsames automatisiertes Verfahren
für die Bearbeitung von Einbürgerungs-
verfahren einrichten; es kann die nach § 1
Abs. 1 und § 2 Abs. 1 zuständigen Behör-
4) GVBl. II 301-2
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den verpflichten, das gemeinsame auto-
matisierte Verfahren zu nutzen. § 15 Abs. 1
Satz 2 bis 4, Abs. 2 des Hessischen Da-
tenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

§ 4

Die Verordnung über die Behörden in
Staatsangehörigkeitssachen vom 14. Au-
gust 1967 (GVBl. I S. 149), geändert durch
Verordnung vom 28. August 1998 (GVBl. I
S. 318)5), wird aufgehoben.

§ 5

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 in
Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.

Artikel 56)

Änderung des Hessischen Gesetzes
zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung

In § 7 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes
zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung in der Fassung vom 27. Oktober
1997 (GVBl. I S. 381), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Dezember 2002
(GVBl. I S. 809), wird nach dem Wort
„Bürgermeisters“ die Angabe „, des Land-
rats“ eingefügt. 

Artikel 67)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch

In § 1 des Hessischen Ausführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom
18. Dezember 1984 (GVBl. I S. 344), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. Sep-
tember 2004 (GVBl. I S. 278), werden die
Worte „Landrat als Behörde der Landes-
verwaltung“ durch das Wort „Kreisaus-
schuss“ ersetzt.

Artikel 78)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 31. März 1994 (GVBl. I S. 174,
284), zuletzt geändert durch Gesetz vom
15. Dezember 2004 (GVBl. I S. 444), wird
wie folgt geändert:

1. In § 83 Abs. 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 1 
Nr. 3 werden jeweils die Worte „als
Behörde der Landesverwaltung“ ge-
strichen. 

2. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Allgemeine Ordnungsbehör-
den sind 

1. die fachlich zuständigen Minis-
terien als Landesordnungsbehör-
den, 

2. die Regierungspräsidien als Be-
zirksordnungsbehörden,

3. die Landräte in den Landkreisen
und die Oberbürgermeister in
kreisfreien Städten als Kreisord-
nungsbehörden,

4. die Bürgermeister (Oberbürger-
meister) als örtliche Ordnungs-
behörden.

Aufgaben der Gefahrenabwehr, die
von den Landräten und Bürger-
meistern (Oberbürgermeistern)
wahrzunehmen sind, sind Auftrags-
angelegenheiten im Sinne des § 4
Abs. 2 der Hessischen Gemeinde-
ordnung und des § 4 Abs. 2 der
Hessischen Landkreisordnung.

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben als Ordnungsbehörde kön-
nen der Bürgermeister (Oberbür-
germeister) hauptamtliche Beige-
ordnete sowie der Landrat haupt-
amtliche Kreisbeigeordnete zu
ihren ständigen Vertretern bestim-
men. Diese werden auch bei Anwe-
senheit des Bürgermeisters (Ober-
bürgermeisters) oder des Landrats
an deren Stelle tätig, soweit diese
sich nicht vorbehalten, selbst tätig
zu werden. Die hauptamtlichen Bei-
geordneten sind dem Bürgermeister
(Oberbürgermeister) sowie die
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten
dem Landrat für die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Aufgaben
verantwortlich. Die Bestellung der
ständigen Vertreter kann jederzeit
widerrufen werden.“

3. § 106 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 2 werden nach dem Wort
„Städten“ die Worte „und
Landkreisen jeweils“ einge-
fügt. 

bb) Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. die Kosten der übrigen all-
gemeinen Ordnungsbehör-
den vom Land,“

b) Es wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Inwieweit den Landkreisen
die Kosten der Kreisordnungs-
behörde zu erstatten sind, wird
durch Gesetz geregelt.“

Artikel 89)

Änderung der Verordnung über die 
Zuständigkeit der Ausländerbehörden

Die Verordnung über die Zuständig-
keiten der Ausländerbehörden vom 
21. Juni 1993 (GVBl. I S. 260), zuletzt ge-

5) Hebt auf GVBl. II 301-1
6) Ändert GVBl. II 212-5
7) Ändert GVBl. II 230-5
8) Ändert GVBl. II 310-63
9) Ändert GVBl. II 310-74
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ändert durch Verordnung vom 13. Mai
1998 (GVBl. I S. 206), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden nach den Wor-
ten „Maßnahmen eingeleitet“
die Worte „oder eine Anhörung
durchgeführt“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden die Angabe
„(BGBl. I S. 3428), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26. Ja-
nuar 1998 (BGBl. I S. 160)“
durch die Angabe „(BGBl. I 
S. 3428), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. August 2004
(BGBl. I S. 2198)“ und die An-
gabe „(BGBl. I S. 359), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
26. Januar 1998 (BGBl. I 
S. 160)“ durch die Angabe
„(BGBl. I S. 359), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 
22. Dezember 2003 (BGBl. 2004 I
S. 28)“ ersetzt. 

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 8

Abs. 2 Satz 3 des Ausländerge-
setzes“ durch die Angabe „§ 11
Abs. 1 Satz 3 des Aufenthalts-
gesetzes vom 30. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1950)“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird der Punkt durch
ein Semikolon ersetzt und Fol-
gendes angefügt:
„diese Regelung gilt für Le-
benspartnerschaften entspre-
chend.“

cc) In Satz 3 wird die Angabe „§ 8
Abs. 2 Satz 3 des Ausländerge-
setzes“ durch die Angabe „§ 11
Abs. 1 Satz 3 des Aufenthalts-
gesetzes“ ersetzt und nach dem
Wort „Familienangehörigen“
werden die Worte „und Lebens-
partnerinnen oder Lebenspart-
ner“ eingefügt.

c) In Abs. 6 wird die Angabe „§ 9 
Abs. 3 des Ausländergesetzes“
durch die Angabe „§ 11 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes“ und die An-
gabe „§ 64 Abs. 1 Satz 2 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe
„§ 72 Abs. 1 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes“ ersetzt. 

d) In Abs. 7 wird die Angabe „24. März
1997 (BGBl. I S. 594)“ durch die An-
gabe „30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950)“
ersetzt. 

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
(1) Abweichend von §§ 1 und 1a

sind zuständig für Vollstreckungsmaß-
nahmen zur Beendigung des Aufent-
halts abgelehnter Asylbewerberinnen
und Asylbewerber einschließlich ihrer
Familienangehörigen (Ehegatten und
minderjährige Kinder) und Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner, auch

wenn sie keinen Asylantrag gestellt
haben, 

1. das Regierungspräsidium Darm-
stadt als Bezirksordnungsbehörde
im Regierungsbezirk Darmstadt mit
Ausnahme der Städte Darmstadt,
Frankfurt am Main, Offenbach am
Main und Wiesbaden, 

2. das Regierungspräsidium Gießen
als Bezirksordnungsbehörde im Re-
gierungsbezirk Gießen,

3. das Regierungspräsidium Kassel als
Bezirksordnungsbehörde im Regie-
rungsbezirk Kassel mit Ausnahme
der Stadt Kassel. 

Die Zuständigkeit umfasst auch die
Entscheidung, ob die Voraussetzungen
für die zeitweise Aussetzung der Ab-
schiebung (Duldung) und die Voraus-
setzungen für Maßnahmen nach § 42
Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes vor-
liegen. Zuständige Behörde für die Er-
teilung der Duldung und für Maßnah-
men nach § 42 Satz 2 des Asylverfah-
rensgesetzes ist die nach § 1 zuständi-
ge Ausländerbehörde. Abgelehnte
Asylbewerberinnen und Asylbewerber
im Sinne dieser Verordnung sind auch
solche Ausländerinnen und Ausländer,
deren Aufenthalt nach Ablehnung des
Asylantrags geduldet wird. 

(2) Die Regierungspräsidien als Be-
zirksordnungsbehörde nehmen abwei-
chend von § 1 zusätzlich die Aufgaben
der Ausländerbehörden wahr, solange
die Ausländerin oder der Ausländer
aufgrund eines Asylverfahrens in einer
Einrichtung des Landes Hessen unter-
gebracht ist. Insoweit ist abweichend
von § 1 zuständig

1. das Regierungspräsidium Darm-
stadt auch in den Städten Darm-
stadt, Frankfurt am Main, Offen-
bach am Main und Wiesbaden,

2. das Regierungspräsidium Kassel
auch in der Stadt Kassel.“

3. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3

Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 98 des
Aufenthaltsgesetzes, § 86 des Asylver-
fahrensgesetzes und § 10 des Freizü-
gigkeitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004
(BGBl. I S. 1950, 1986) ist die Auslän-
derbehörde.“

4. Dem § 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2009 außer Kraft.“

Artikel 910)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe

und den Katastrophenschutz

Das Hessische Gesetz über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Ka-
10) Ändert GVBl. II 312-12
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tastrophenschutz vom 17. Dezember 1998
(GVBl. I S. 530), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 506, 511), wird wie folgt geändert:

1. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fas-
sung:

„1. der Landrat in den Landkreisen
und der Oberbürgermeister in
den kreisfreien Städten (untere
Katastrophenschutzbehörde),“

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der Landrat in den Landkrei-
sen, der Oberbürgermeister in den
kreisfreien Städten und der Bür-
germeister in den kreisangehörigen
Gemeinden nach Abs. 2 nimmt die
Aufgabe des Katastrophenschutzes
als Auftragsangelegenheit wahr.“

2. § 59 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Die Aufsichtsbehörden können den
unteren Katastrophenschutzbehörden
Weisungen im Einzelfall erteilen.“

Artikel 1011)

Änderung des Hessischen 
Sammlungsgesetzes

Das Hessische Sammlungsgesetz vom
27. Mai 1969 (GVBl. I S. 71), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Juli 1997
(GVBl. I S. 217, 224), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10

Aufgabenträger und zuständige
Behörde 

(1) Die in diesem Gesetz begründe-
ten Verwaltungsaufgaben obliegen
den Kreisausschüssen und Gemeinde-
vorständen zur Erfüllung nach Wei-
sung. Den Kreisausschüssen und Ge-
meindevorständen können allgemeine
Weisungen erteilt werden. Im Einzel-
fall kann eine Weisung nur erteilt wer-
den, wenn der Kreisausschuss oder der
Gemeindevorstand seine Obliegenhei-
ten nicht im Einklang mit den Geset-
zen wahrnimmt oder allgemeine Wei-
sungen nicht befolgt. 

(2) Für Sammlungen, die auf das
Gemeindegebiet beschränkt sind, ist
der Gemeindevorstand, im Übrigen
der Kreisausschuss Erlaubnisbehörde.
Soweit sich Sammlungen über das Ge-
biet eines Landkreises hinaus er-
strecken, entscheidet der Kreisaus-
schuss, der zuerst mit der Sache befasst
worden ist.

(3) Zuständige Behörde im Sinne
des § 9 ist diejenige Behörde, die für
den Veranstalter als Erlaubnisbehörde
nach Abs. 2 zuständig wäre, wenn es

sich um eine erlaubnisbedürftige
Sammlung handeln würde.“

2. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Tre-
ten“

b) Es wird folgender Satz angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.“

Artikel 1112)

Änderung des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit

Das Gesetz über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit vom 16. Dezember
1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Juni 1978 (GVBl. I
S. 420), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218, 224),
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe „§ 25 Aufgabenübergang“ die
Angabe „§ 25a Beauftragung“ einge-
fügt. 

2. Nach § 25 wird folgender § 25a einge-
fügt: 

„§ 25a

Beauftragung

Der Landrat kann den Landrat ei-
nes angrenzenden Landkreises oder
den Oberbürgermeister einer angren-
zenden kreisfreien Stadt mit der
Durchführung von Auftragsangelegen-
heiten beauftragen. Die Regelung gilt
entsprechend für den Oberbürger-
meister. Der Landrat kann Auftragsan-
gelegenheiten auf den Bürgermeister
einer kreisangehörigen Gemeinde
übertragen. Die Übertragung der Auf-
gabe bedarf neben der Zustimmung
der beauftragten Behörde auch der
Zustimmung des zuständigen kommu-
nalen Organs und der Zustimmung der
Aufsichtsbehörde.“

3. In § 35 werden nach dem Wort „Land-
rat“ die Worte „als Behörde der Lan-
desverwaltung“ eingefügt.

Artikel 1213)

Änderung der 
Hessischen Gemeindeordnung

Die Hessische Gemeindeordnung in
der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl.
1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218,
223), wird wie folgt geändert:

1. In der Übersicht wird die Angabe
„Achter Teil: Landesverwaltung in
kreisfreien Städten § 146a“ gestri-
chen. 

11) Ändert GVBl. II 316-15
12) Ändert GVBl. II 330-9
13) Ändert GVBl. II 331-1
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2. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Weisungsaufgaben, 
Auftragsangelegenheiten

(1) Den Gemeinden können durch
Gesetz Aufgaben zur Erfüllung nach
Weisung übertragen werden; das Ge-
setz bestimmt die Voraussetzungen
und den Umfang des Weisungsrechts
und hat gleichzeitig die Aufbringung
der Mittel zu regeln. Die Weisungen
sollen sich auf allgemeine Anordnun-
gen beschränken und in der Regel
nicht in die Einzelausführung eingrei-
fen. Die Gemeinden sind verpflichtet,
die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlichen Kräfte und Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Bürgermeister und Ober-
bürgermeister nehmen die Aufgaben
der örtlichen Ordnungsbehörden und
Kreisordnungsbehörden als Auftrags-
angelegenheit wahr. Ihnen können
durch Gesetz weitere Aufgaben als
Auftragsangelegenheit übertragen
werden; das Gesetz hat die Aufbrin-
gung der Mittel zu regeln. Die Ge-
meinden sind verpflichtet, die zur Er-
füllung der Aufgaben erforderlichen
Kräfte und Einrichtungen zur Verfü-
gung zu stellen. Der Bürgermeister
(Oberbürgermeister) nimmt die Auf-
gaben in alleiniger Verantwortung
wahr. Die Zuständigkeit der Gemein-
devertretung und des Gemeindevor-
stands in haushalts- und personal-
rechtlichen Angelegenheiten und die
Bestimmungen des § 71 über die Ab-
gabe von Verpflichtungserklärungen
bleiben unberührt.

(3) In Auftragsangelegenheiten
können die Fachaufsichtsbehörden
dem ihrer Aufsicht unterstellten Bür-
germeister (Oberbürgermeister) Wei-
sungen auch im Einzelfall erteilen.
Wenn es den Umständen des Einzel-
falls nach erforderlich ist, können die
Aufsichtsbehörden die Befugnisse der
ihrer Aufsicht unterstellten Behörde
ausüben.“

3. § 37 Nr. 1 Buchst. d erhält folgende
Fassung:

„d) des Landes oder des Landkreises,
die unmittelbar Aufgaben der
Staatsaufsicht (Kommunal- und
Fachaufsicht) über die Gemein-
den wahrnehmen,“

3a. In § 39 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„64.“ durch die Angabe „67.“ ersetzt.

3b. Dem § 39a Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Zum hauptamtlichen Beigeordneten
kann nicht gewählt werden, wer am
Wahltag das 64. Lebensjahr vollendet
hat.“

4. § 43 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fas-
sung:

„3. wer als hauptamtlicher Beamter
oder haupt- oder nebenberufli-
cher Angestellter des Landes
oder des Landkreises unmittelbar
Aufgaben der Staatsaufsicht
(Kommunal- und Fachaufsicht)
wahrnimmt,“

5. In § 136 Abs. 3 und Abs. 5 Satz 1 wer-
den jeweils nach dem Wort „Landrat“
die Worte „als Behörde der Landes-
verwaltung“ eingefügt.

6. Nach § 146 wird die Angabe „Achter
Teil: Landesverwaltung in kreisfreien
Städten“ gestrichen. 

7. § 146a und §§ 149 bis 150 werden
aufgehoben.

Artikel 1314)

Änderung der Hessischen 
Landkreisordnung

Die Hessische Landkreisordnung in
der Fassung vom 1. April 1993 (GVBl.
1992 I S. 569), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218,
223), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird das Wort „allge-
meinen“ gestrichen. 

2. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Weisungsaufgaben, 
Auftragsangelegenheiten

(1) Den Landkreisen können durch
Gesetz Aufgaben zur Erfüllung nach
Weisung übertragen werden; das Ge-
setz bestimmt die Voraussetzungen
und den Umfang des Weisungsrechts
und hat gleichzeitig die Aufbringung
der Mittel zu regeln. Die Weisungen
sollen sich auf allgemeine Anordnun-
gen beschränken und in der Regel
nicht in die Einzelausführung eingrei-
fen. Die Landkreise sind verpflichtet,
die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derlichen Kräfte und Einrichtungen
zur Verfügung zu stellen.

(2) Der Landrat nimmt die Aufga-
ben als Kreisordnungsbehörde als
Auftragsangelegenheit wahr. Ihm
können durch Gesetz weitere Aufga-
ben als Auftragsangelegenheit über-
tragen werden; das Gesetz hat die
Aufbringung der Mittel zu regeln. Die
Landkreise sind verpflichtet, die zur
Erfüllung der Aufgaben erforderli-
chen Kräfte und Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen. Der Landrat
nimmt die Aufgaben in alleiniger
Verantwortung wahr. Die Zuständig-
keit des Kreistages und des Kreisaus-
schusses in haushalts- und personal-
rechtlichen Angelegenheiten und die
Bestimmungen des § 45 über die Ab-
gabe von Verpflichtungserklärungen
bleiben unberührt.

14) Ändert GVBl. II 332-1
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(3) In Auftragsangelegenheiten
können die Fachaufsichtsbehörden
dem ihrer Aufsicht unterstellten
Landrat Weisungen auch im Einzel-
fall erteilen. Wenn es den Umständen
des Einzelfalls nach erforderlich ist,
können die Aufsichtsbehörden die
Befugnisse der ihrer Aufsicht unter-
stellten Behörde ausüben.“

2a. In § 37 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„64.“ durch die Angabe „67.“ ersetzt.

2b. In § 37a Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Zum hauptamtlichen Kreisbeigeord-
neten kann nicht gewählt werden,
wer am Wahltag das 64. Lebensjahr
vollendet hat.“

3. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden Satz 3 bis 5 ge-
strichen. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Landrat nimmt als
Behörde der Landesverwaltung
nach Maßgabe der einschlägigen
Bestimmungen die Aufsicht (Kom-
munal- und Fachaufsicht) über die
kreisangehörigen Gemeinden so-
wie weitere Aufgaben wahr, die
ihm durch Gesetz in dieser Funkti-
on übertragen werden.“

c) Abs. 8 wird aufgehoben. 

4. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Landkreise stellen für
die Wahrnehmung der Aufgaben,
die dem Landrat als Behörde der
Landesverwaltung obliegen, die
Bediensteten und Einrichtungen
zur Verfügung, die zur Aufgaben-
erfüllung erforderlich sind.“

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

5. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2.

Artikel 1415)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetz und zur

Weinüberwachung

§ 2 Abs. 1 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständegesetz und zur Wein-
überwachung vom 16. Juni 1961 (GVBl.
S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. Oktober 2003 (GVBl. I S. 278), erhält
folgende Fassung: 

„(2) Die Lebensmittel- und Weinüber-
wachung obliegt in den Landkreisen dem
Landrat als Auftragsangelegenheit nach 

§ 4 Abs. 2 der Hessischen Landkreisord-
nung und in den kreisfreien Städten dem
Oberbürgermeister als Auftragsangele-
genheit nach § 4 Abs. 2 der Hessischen
Gemeindeordnung.“

Artikel 1516)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Tierseuchengesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Tierseuchengesetz vom 22. Dezember
2000 (GVBl. I S. 624), geändert durch Ge-
setz vom 27. Oktober 2003 (GVBl. I 
S. 278), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Für die Anordnung und Durch-
führung von Bekämpfungsmaßnah-
men nach dem Tierseuchengesetz
in der Fassung vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1260) in der jeweils gel-
tenden Fassung, den zu seiner Aus-
führung erlassenen Rechtsvorschrif-
ten in der jeweils geltenden Fas-
sung und den unmittelbar gelten-
den gemeinschaftsrechtlichen Vor-
schriften auf dem Gebiet der Tier-
seuchenbekämpfung sind zustän-
dig:“

b) Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. in den Landkreisen der Landrat
sowie in den kreisfreien Städ-
ten der Oberbürgermeister.“

c) Nr. 4 wird gestrichen.

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

(1) Den Landräten sowie den Ober-
bürgermeistern werden Bienensach-
verständige zur Hilfeleistung bei der
Feststellung und Bekämpfung von Bie-
nenseuchen beigeordnet. 

(2) Die Bienensachverständigen
werden durch die Landräte sowie die
Oberbürgermeister auf Vorschlag der
Imkerverbände bestellt.“

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Die Schätzer und Schätzerinnen
werden von den Landräten sowie
den Oberbürgermeistern auf die
Dauer von drei Jahren bestellt und
verpflichtet.“

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 des
Tierseuchengesetzes zugezogene
andere approbierte Tierärztinnen
oder Tierärzte sind ebenfalls von
den Landräten sowie den Oberbür-
germeistern zu verpflichten, sofern
sie nicht allgemein als Sachverstän-
dige vereidigt sind.“

15) Ändert GVBl. II 355-13
16) Ändert GVBl. II 356-171
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Artikel 1617)

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der
Fassung vom 16. Januar 2004 (GVBl. I 
S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom
31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54, 71), wird
wie folgt geändert: 

1. § 43 erhält folgende Fassung:

„§ 43

Verwaltungskosten

Die dem Land zustehenden, bei
dem Landrat als Behörde der Landes-
verwaltung aufkommenden Verwal-
tungskosten werden nach Abzug der
daraus an andere Stellen geleisteten
Auslagen und Abgaben dem Land-
kreis überlassen.“

2. In § 44 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem
Wort „Bürgermeisters“ das Wort
„oder“ durch ein Komma ersetzt und
nach dem Wort „Oberbürgermeisters“
werden die Worte „oder des Landrats“
eingefügt. 

Artikel 1718)

Änderung des Gesetzes über Zuständig-
keiten nach dem Energieverbrauchs-

kennzeichnungsgesetz 

Das Gesetz über Zuständigkeiten nach
dem Energieverbrauchskennzeichnungs-
gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I 
S. 562, 575) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „Land-
rat als Behörde der Landesverwal-
tung“ durch die Worte „in den Land-
kreisen der Kreisausschuss“ ersetzt. 

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2009 außer Kraft.“

Artikel 1819)

Änderung des 
Berufsstandsmitwirkungsgesetzes

Das Berufsstandsmitwirkungsgesetz
vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 227), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 506, 517), wird wie folgt
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte
„Landräten als Behörden der Lan-
desverwaltung – Bereich Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz –“
durch die Worte „Kreisausschüssen,
die in § 1 des Gesetzes zum Vollzug
von Aufgaben in den Bereichen der
Landwirtschaft, der Landschafts-
pflege, der Dorf- und Regionalent-
wicklung und des ländlichen Tou-
rismus vom 21. März 2005 (GVBl. I
S. 229, 233) in der jeweils geltenden
Fassung aufgeführt sind,“ ersetzt.

b) In Abs. 3 werden die Worte „Land-
rat als Behörde der Landesverwal-
tung – Bereich Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz –“ durch
das Wort „Kreisausschuss nach § 2
Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 werden
die Worte „Landrates als Behörde
der Landesverwaltung – Bereich
Landwirtschaft, Forsten und Natur-
schutz –“ durch die Worte „Landra-
tes, der in § 1 des Gesetzes zum
Vollzug von Aufgaben in den Be-
reichen der Landwirtschaft, der
Landschaftspflege, der Dorf- und
Regionalentwicklung und des länd-
lichen Tourismus vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 229, 233) in der je-
weils geltenden Fassung aufgeführt
ist,“ ersetzt.

b) In § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 werden
die Worte „Landrates als Behörde
der Landesverwaltung – Bereich
Landwirtschaft, Forsten und Natur-
schutz –“ durch die Worte „Kreis-
ausschusses nach § 2 Abs. 1 Satz 1“
und das Wort „Amtes“ durch das
Wort „Dienstbezirks“ ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte
„Landrat als Behörde der Landes-
verwaltung – Bereich Landwirt-
schaft, Forsten und Naturschutz –
werden bei Erfüllung ihrer Aufga-
ben“ durch die Worte „Kreisaus-
schuss nach § 2 Abs. 1 Satz 1 wird
bei der Erfüllung seiner Aufgaben“
ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 des Berufsstands-
mitwirkungsgesetzes werden die
Worte „Landrates als Behörde der
Landesverwaltung – Bereich Land-
wirtschaft, Forsten und Natur-
schutz –“ durch das Wort „Kreisaus-
schusses nach § 2 Abs. 1 Satz 1,“
ersetzt.

4. In § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 werden
jeweils die Worte „Landrat als Behörde
der Landesverwaltung – Bereich Land-
wirtschaft, Forsten und Naturschutz –“
durch das Wort „Kreisausschuss nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

Artikel 1920)

Änderung des Hessischen 
Wassergesetzes

In § 93 des Hessischen Wassergesetzes
in der Fassung vom 18. Dezember 2002
(GVBl. 2003 I S. 10) erhalten Abs. 3 bis 5
folgende Fassung:

„(3) Die Aufgaben der unteren Was-
serbehörde werden dem Kreisausschuss
und dem Magistrat der kreisfreien Städte
zur Erfüllung nach Weisung übertragen.

17) Ändert GVBl. II 41-16
18) Ändert GVBl. II 56-8
19) Ändert GVBl. II 800-42
20) Ändert GVBl. II 85-7
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(4) Weisungen nach Abs. 3 sollen sich
auf allgemeine Anordnungen beschrän-
ken; Weisungen im Einzelfall sind zuläs-
sig, wenn

1. die Aufgaben nicht im Einklang mit
den Gesetzen wahrgenommen wer-
den,

2. allgemeine Weisungen nicht befolgt
werden,

3. Fälle von übergeordneter oder über-
örtlicher Bedeutung vorliegen oder

4. ein besonderes öffentliches Interesse
besteht.

(5) Soweit die kreisfreie Stadt oder der
Landkreis selbst Unternehmer oder un-
mittelbar Betroffene einer Anordnung ist,
nimmt die obere Wasserbehörde die Auf-
gaben der zuständigen Wasserbehörde
wahr; das Gleiche gilt, wenn die kreis-
freie Stadt oder der Landkreis an einer
Gesellschaft oder Vereinigung mit eige-
ner Rechtspersönlichkeit mehrheitlich be-
teiligt ist.“

Artikel 2021)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Abwasserabgabengesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Abwasserabgabengesetz in der Fassung
vom 22. Mai 1997 (GVBl. I S. 248), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember
2000 (GVBl. I S. 588, 608), wird wie folgt
geändert:

1. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach
dem Wort „Abgabe“ ein Komma
und das Wort „Abgabegläubiger“
angefügt. 

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Das Aufkommen der Abwasserab-
gabe steht dem Land zu.“

2. Dem § 18 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Der in einem Haushaltsjahr entstan-
dene Verwaltungsaufwand ist dem für
die Abwasserabgabe zuständigen Mi-
nisterium über die obere Wasser-
behörde zum 1. November für das je-
weilige laufende Haushaltsjahr, erst-
mals zum 1. November 2005, getrennt
nach Sach- und Personalaufwand, zu
melden.“

Artikel 2122)

Änderung des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Wasserverbandsgesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Wasserverbandsgesetz vom 16. Novem-
ber 1995 (GVBl. I S. 503) wird wie folgt
geändert: 

1. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte
„Landrat als Behörde der Landes-
verwaltung“ ersetzt durch das Wort
„Kreisausschuss“.

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Gehören dem Verband nur
Mitglieder nach § 4 Abs. 1 Nr. 1, 2,
4 und 5 des Wasserverbandsgeset-
zes an, ist der Kreisausschuss und
in kreisfreien Städten der Magistrat
Aufsichtsbehörde.“

c) In Abs. 4 und 6 wird jeweils das
Wort „Landrat“ durch das Wort
„Kreisausschuss“ ersetzt.

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Tre-
ten“

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.“

Artikel 2223)

Änderung des Hessischen Forstgesetzes

Das Hessische Forstgesetz in der Fas-
sung vom 10. September 2002 (GVBl. I 
S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 506,
520), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Anga-
be „§ 5 Zuständigkeit der Landräte“
durch die Angabe „§ 5 Zuständigkeit
der Kreisausschüsse und Magistrate“
ersetzt.

2. In § 4 Abs. 3 Nr. 8 werden die Worte
„Landrat als Behörde der Landesver-
waltung“ durch das Wort „Kreisaus-
schuss“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Zuständigkeit der Kreisausschüsse
und Magistrate“

b) In Satz 1 werden die Worte „Der
Landrat in den Landkreisen und der
Oberbürgermeister in den kreisfrei-
en Städten als Behörden der Lan-
desverwaltung sind zuständige
Behörden“ durch die Worte „Der
Kreisausschuss in den Landkreisen
und der Magistrat in den kreisfrei-
en Städten sind zuständig“ ersetzt.

Artikel 2324)

Änderung des Hessischen 
Fischereigesetzes

§ 44 Abs. 3 des Hessischen Fischerei-
gesetzes vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I
S. 776), zuletzt geändert durch Gesetz

21) Ändert GVBl. II 85-24
22) Ändert GVBl. II 85-45
23) Ändert GVBl. II 86-7
24) Ändert GVBl. II 87-26
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vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 506,
520), erhält folgende Fassung:

„(3) Untere Fischereibehörde ist in den
Landkreisen der Kreisausschuss, in den
kreisfreien Städten der Magistrat.“

Artikel 2425)

Änderung des Hessischen Jagdgesetzes

In § 38 Abs. 3 des Hessischen Jagdge-
setzes in der Fassung vom 5. Juni 2001
(GVBl. I S. 271), geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 506,
520), werden die Worte „Landrat als
Behörde der Landesverwaltung“ durch
das Wort „Kreisausschuss“ ersetzt. 

Artikel 2526)

Änderung des Hessischen 
Naturschutzgesetzes

§ 30a des Hessischen Naturschutzge-
setzes in der Fassung vom 16. April 1996
(GVBl. I S. 145), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 506, 520), wird wie folgt geändert: 

1. Nach Abs. 3 wird als neuer Abs. 4 ein-
gefügt:

„(4) Die oberste Naturschutzbehörde
führt die Aufsicht über die Biosphären-
reservate. Die Verwaltung des Bio-
sphärenreservates Rhön nimmt der
Landrat des Landkreises Fulda als
Auftragsangelegenheit nach § 4 Abs. 2
der Hessischen Landkreisordnung
wahr.“

2. Abs. 4 wird Abs. 5. 

Artikel 2627)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungskostengesetzes

In § 1 Abs. 2 des Hessischen Verwal-
tungskostengesetzes in der Fassung vom
12. Januar 2004 (GVBl. I S. 36) werden
die Worte „als Ordnungsbehörden tätig
werden oder Aufgaben zur Erfüllung
nach Weisung wahrnehmen“ durch die
Worte „Aufgaben nach § 4 der Hessi-
schen Gemeindeordnung oder § 4 der
Hessischen Landkreisordnung wahrneh-
men“ ersetzt. 

Artikel 26a28)

Änderung des Hessischen 
Beamtengesetzes

In § 211 Abs. 5 Satz 4 des Hessischen
Beamtengesetzes in der Fassung vom 
11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 218, 224),  wird das Wort
„achtundsechzigsten“ durch das Wort
„einundsiebzigsten“ ersetzt.

Artikel 26b29)

Änderung des Gesetzes über die Mittel-
stufe der Verwaltung und den Landes-

wohlfahrtsverband Hessen

Dem § 10 des Gesetzes über die Mit-
telstufe der Verwaltung und den Landes-
wohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai
1953 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54,
66), wird folgender Satz angefügt:

„Zum Landesdirektor kann nicht gewählt
werden, wer am Wahltag das 64. Lebens-
jahr vollendet hat.“

Artikel 26c30)

Änderung des Gesetzes über den 
Planungsverband Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main

In § 8 Abs. 3 des Gesetzes über den
Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main
vom 19. Dezember 2000 (GVBl. I S. 542,
544), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. März 2005 (GVBl. I S. 218, 224), wird
als Satz 4 eingefügt:

„Zur Verbandsdirektorin oder zum Ver-
bandsdirektor kann nicht gewählt wer-
den, wer am Wahltag das 64. Lebensjahr
vollendet hat.“

Artikel 26d

Übergangsvorschriften

(1) Für Direktwahlen, deren Wahltag
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes bereits bestimmt und öffentlich
bekannt gemacht worden ist, gelten die
Hessische Gemeindeordnung und die
Hessische Landkreisordnung in der bis
dahin geltenden Fassung.

(2) Auf Bürgermeister und Landräte,
die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
bereits gewählt wurden, findet Art. 26a
keine Anwendung.

Artikel 27

Aufhebung von Vorschriften

Es werden aufgehoben:

1. Das Eingliederungsgesetz vom 14. Juli
1977 (GVBl. I S. 319), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Oktober 2003
(GVBl. I S. 278)31).

2. Die Verordnung über die Heranzie-
hung von Bediensteten und die Bereit-
stellung von Einrichtungen des Land-
kreises für die Aufgaben des Landrats
als Behörde der Landesverwaltung

25) Ändert GVBl. II 87-32
26) Ändert GVBl. II 881-17
27) Ändert GVBl. II 305-5
28) Ändert GVBl. II 320-20
29) Ändert GVBl. II 300-5
30) Ändert GVBl. II 330-46
31) Hebt auf GVBl. II 300-17
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vom 25. Februar 1954 (GVBl. S. 29),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342, 353)32).

Artikel 28

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die

Befugnis der zuständigen Stelle, die Ver-
ordnung künftig zu ändern oder aufzuhe-
ben, unberührt. 

Artikel 29

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2005 in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 21. März 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e r  F i n a n z e n

We i m a r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d

L a n d e s e n t w i c k l u n g

D r.  R h i e l

I n  Ve r t r e t u n g
d e s  H e s s i s c h e n  M i n i s t e r s

f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

d e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e r  F i n a n z e n

We i m a r

32) Hebt auf GVBl. II 332-2


